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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt, die Begründung wird 
unter Ziffer „6. Ver- und Entsorgung“ ergänzt. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und wie folgt berücksichtigt: 
Die Lärmrichtwerte eines allgemeinen Wohngebietes (WA) werden 
eingehalten.  
In der Vergangenheit wurden die vorhandenen baulichen Anlagen als 
Schullandheim genutzt, mit den dazugehörigen Anlieferungen und 
zusätzlichen Verkehrsaufkommen sowie erhebliche 
Lärmbeeinträchtigungen auf den Außenanlagen. Vorgesehen ist 
innerhalb des allgemeinen Wohngebietes Wohnungen zu errichten für 
Senioren mit Betreuung. Es ist davon auszugehen, dass durch die 
vorgenannte Nutzung kein zusätzlicher Lärm zur Ursprungsnutzung 
entsteht. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und bestätigt. 

 
 



4 

Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen, bestätigt und berücksichtigt. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt, siehe Begründung 
Ziffer 7. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen, betrifft die Planungen zur 
Außenbereichssatzung in Kehrsen, die gleichzeitig öffentlich ausgelegen 
hat. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen, die Hinweise werden 
beachtet, siehe auch Begründung Ziffer 6. 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen, die Hinweise werden beachtet, siehe 
auch Begründung Ziffer 6. 
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Fachdienst Wasserwirtschaft: 
Wird zur Kenntnis genommen und wie folgt berücksichtigt: 
Das Regenwasser wird fachgerecht, entweder in eine Leitung oder in 
Sickerschächte eingeleitet. Für die vorgenannten Lösungen sind nach 
dem jeweiligen Erfordernis entsprechende Anträge auf Genehmigung 
bzw. Erlaubnisse zu stellen. Angestrebt wird eine Einleitung des 
Oberflächenwassers, gemäß Regenwasserentwicklungskonzept der 
Gemeinde Gudow, in eine entsprechende Leitung, wenn dies nicht 
möglich ist, erfolgt die Einleitung des Oberflächenwassers über 
Versickerungsanlagen in den Untergrund. 
 
Fachdienst Bauaufsicht 
Wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt, der letzte Satz der 
textlichen Festsetzungen unter Ziffer 2.1 wird gestrichen. 
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Fachdienst Naturschutz 
Zu 1. 
Wird zur Kenntnis genommen und wie folgt berücksichtigt: 
Die Baugrenze wird parallel zur oberen Begrenzung des Biotops auf 
einen Abstand von 3 m nach Norden verschoben. 
Der drei Meter breite Schutzstreifen oberhalb der geschützten 
Hangkante wird nicht als Grünfläche, sondern im Textteil B 
„Erhaltungsmaßnahmen“ mit dem Wortlaut festgesetzt „Innerhalb des 3 
m breiten Schutzstreifens zum gesetzlich geschützten Hang sind 
Abgrabungen, Aufschüttungen, Versiegelungen, Baugruben, Gräben 
u.ä. nicht zugelassen“. Somit wird der Hang geschützt.  
Der Ziffer 5.3.1 der Begründung wird unter „Schutzmaßnahmen 
während der Bauzeit“ mit dem Wortlaut „Der Hangbereich bis 
einschließlich der Bereich der Kronentraufe der zu erhaltenden Bäumen, 
ist durch einen 2 m hohen Bauzaun zu schützen, der aufzustellende 
Schutzzaun ist ohne Beschädigungen an den Bäumen einzurichten.“, 
ergänzt. 
 
Zu 2: 
Wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. 
 
Zu 3: 
Wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. Der Vertragsentwurf 
wird der UNB zur Abstimmung vorgelegt. 
 
Zu 4: 
Wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. Die Beachtung und 
fachgerechte Umsetzung der erforderlichen artenschutzrechtlichen 
Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen wird mit dem Vorhabenträger 
vertraglich geregelt. Der Vertragsentwurf wird der UNB zur Abstimmung 
vorgelegt. 
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Zu 5, Seite 10: 
Wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. 
 
Städtebau und Planungsrecht 
Zu 1: 
Wird zur Kenntnis genommen und wie folgt berücksichtigt: 
Die Begründung wird ergänzt. Die Gemeinde hat eine umfassende 
Untersuchung alternativer Standorte durchgeführt. Das Ergebnis dieser 
Untersuchung wird in die Begründung aufgenommen.  
 
Zu 2: 
Wird zur Kenntnis genommen und wie folgt berücksichtigt: 
Die Begründung wird ergänzt um die hierzu erfolgten 
Planungsüberlegungen der Gemeinde, in der die widerstreitenden 
Belange benannt bewertet wurden. Die Planungsentscheidung wird 
nachvollziehbar dargelegt.  
 
Zu 3: 
Wird zur Kenntnis genommen und wie folgt berücksichtigt: 
Der Text unter Ziffer 2.1 Satz 2 des Text-Teil B wird wie folgt geändert: 
„Holzhäuser in Blockbauweise sind nicht zulässig.“ 
 
Der Text unter Ziffer 2.2 des Text-Teil B wird ergänzt mit der 
Festsetzung: 
„Glasierte Dachsteine und Dachpfannen sind unzulässig.“ 
 
Beispiel: 
Engobierte Dachziegel sind in matt oder glänzend erhältlich. 
Glasierte Ziegel gibt es nur hochglänzend und sind nicht überall erlaubt wegen 
ihrer Blendwirkung. 
(Eine Glasur wirkt sehr viel mehr glänzend, als eine Engobierung) 

 
 

 


